
der besprochenen Arbeitsniederlegung verbleibt. Daß 
Fettling nicht nur von der beabsichtigten Arbeits
niederlegung Kenntnis erhalten hat, sondern daß er 
mit der Hauptorganisator der Arbeitsniederlegung war, 
ist dadurch bewiesen, daß während der Versammlung 
auf der Baustelle Friedrichshain fortgesetzt Te'.efon- 
anrufe der verschiedensten Baustellen kamen und dem 
Angeklagten jedesmal mitgeteilt wurde, welche Bau
stellen sich der Arbeitsniederlegung angeschlossen 
haben. Er war mit der Abfasser der ersten provo
katorischen Resolution und hat auch später die von 
dem Vertreter der SED entworfene Resolution mit 
ultimativen Forderungen abgeändert. Dem steht nicht 
entgegen, daß Foth und Fettling sich nicht an der 
Demonstration beteiligt haben und Fettling mit zu der 
Delegation gehörte, die die Resolution dem Sekretariat 
des Ministerpräsidenten überbrachte. Die Aufgabe der 
Angeklagten Foth und Fettling, sowie auch die Auf
gabe der Angeklagten Lembke und Stanicke, war in 
dem Augenblick erledigt, als sie die Bauarbeiter auf
gewiegelt hatten und die Arbeit zum entscheidenden 
Teil auf den verschiedensten Baustellen niedergelegt 
war. Von diesem Augenblick an konnten sie sich ge
trost im Hintergrund halten. Lembke hat seine Brigade 
bereits am 12.6.1953 zur Arbeitsniederlegung auf
gefordert, ist am 16.6.1953 nachts zu dem Agenten 
Rox gefahren, hat dort Bericht erstattet und gleich
zeitig die Anweisungen für den Generalstreik mit
genommen. Die Einlassungen des Angeklagten Lembke, 
daß seine Verbindung mit Rox rein persönlicher Art 
war, und er an diesem Tage ebenfalls nur aus rein 
persönlichen Gründen zu Rox gefahren ist, ist unglaub
würdig und schon durch den späten Zeitpunkt seines 
Besuches widerlegt. Aber auch sein Besuch im Jahre 
1952 bei Rox und sein anschließendes Aufsuchen des 
sogenannten Untersuchungsausschusses freiheitlicher 
Juristen zeigt eindeutig, daß Lembke für den Agenten 
Rox, der Angehöriger des Ostbüros des DGB ist, im 
demokratischen Sektor tätig gewesen ist. Auch der 
Angeklagte Stanicke hat bereits am 12. 6.1953 von den 
beabsichtigten Arbeitsniederlegungen erfahren. E r ist 
als Kurier von Block 40 zur Baustelle Friedrichshain 
eingesetzt worden, hat die Resolution nach Block 40 
überbracht, diese nach Annahme selbständig abgeän
dert, sie vervielfältigen lassen und an Bauarbeiter 
anderer Baustellen weitergegeben. Seine feindliche 
Einstellung gegen unsere Ordnung geht eindeutig aus 
seiner Verbindung mit dem sogenannten Bund für 
Heimatvertriebene hervor.

Durch ihre Handlungen waren die Angeklagten maß
geblich an der Organisierung der Arbeitsniederlegung 
auf den entscheidenden Baustellen des nationalen Auf
bauprogrammes beteiligt. Sie haben also die Tätig
keit der volkseigenen Baubetriebe sabotiert. Bei Tätern 
von Sabotagehandlungen kommt es nicht auf das letzte 
Ziel der Täter an, sondern es genügt das Bewußtsein, 
daß durch ihre Handlungen eine Störung eintritt. Die 
Angeklagten Fettling und Foth waren langjährige 
Mitglieder der Gewerkschaft und hatten daher einige 
Erfahrungen in der Gewerkschaftsarbeit. Auch die 
Angeklagten Lembke und Stanicke waren seit 1945 
als Arbeiter tätig und hatten schon eine Reihe von 
Erfahrungen gesammelt. Zumindest die Angeklagten 
Foth, Fettling und Lembke kannten den Unterschied 
zwischen einem kapitalistischen Staat und einem Staat 
der Arbeiter und Bauern. Sie wußten, daß das End
ziel einer jeden Aktion im Kapitalismus nur der Sturz 
der kapitalistischen Herrschaft sein kann und sie wuß
ten auch, daß das Endziel einer Aktion der Arbeiter
klasse in einem Staate der Arbeiter und Bauern nur 
der Festigung des proletarischen Staates dienen kann. 
Als Gewerkschaftler und Funktionäre innerhalb der 
Gewerkschaft waren sie sich darüber im klaren, daß 
zwischen den Aufgaben der Gewerkschaft im kapitali

stischen Staat und einem Staat der Arbeiter und 
Bauern erhebliche Unterschiede bestehen. Sie wußten, 
daß bei Reibungen und Konflikten zwischen den Ar
beitern und einzelnen Organen des Arbeiter- und 
Bauernstaates oder der volkseigenen Betriebe, es die 
Aufgabe der Gewerkschaften ist, und somit auch der 
Funktionäre in den Betrieben, zu denen die Angeklag
ten gehörten, an der schnellsten und schmerzlosesten 
Beseitigung mitzuwirken. Trotz der benannten Kennt
nis ihrer Aufgaben haben sie bewußt die Arbeits
niederlegung aus ihrer feindlichen Einstellung gegen 
die Deutsche Demokratische Republik heraus organi
siert. Sie sind den faschistischen Parolen des RIAS 
und der westlichen Presse sowie deren Agenten ge
folgt und haben durch ihre organisierte Arbeitsnieder
legung die Grundlagen zur Auslösung des faschistischen 
Putsches geschaffen. Sie haben daher nicht nur Sabo
tage betrieben, sondern sich auch der faschistischen 
Tätigkeit schuldig gemacht, denn das Endziel der 
faschistischen Provokation war die Zerschlagung der 
Arbeiter- und Bauemmacht in der Deutschen Demo
kratischen Republik und die Wiederherstellung der 
Macht der Junker und Monopolherren, deren Endziel 
die Auslösung eines neuen Krieges ist. Eine Unter
stützung derartiger Putschversuche ist faschistisch 
und friedensgefährdend. Die Angeklagten sind daher 
schuldig nach Befehl 160 der SMAD vom 3.12.1945 
in Verbindung mit Befehl Nr. 17 des sowjetischen 
Militärkommandanten vom 18.2.1949 und nach der 
Kontr.-Dir. 38, Abschn. H, Art. IH A III. Die Ver
brechen stehen in natürlicher Handlungseinheit zuein
ander und die Strafe war daher aus dem Befehl 160 
der SMAD zu entnehmen. In Anbetracht der Schwere 
der von den Angeklagten begangenen Verbrechen und 
ihrer Auswirkungen im nationalen sowie im inter
nationalen Maßstabe und im Interesse des Schutzes 
unserer Arbeiter- und Bauernmacht hielt der Senat die 
von der Staatsanwaltschaft beantragten Strafen von 
10 Jahren Zuchthaus für den Angeklagten Fettling, je 
8 Jahren Zuchthaus für die Angeklagten Foth und 
Lembke und 4 Jahre Gefängnis für den Angeklagten 
Stanicke, selbst unter der Berücksichtigung ihrer 
Persönlichkeit, für unbedingt erforderlich. Ihre ver
hältnismäßig gpiten Arbeitsleistungen und die Aus
zeichnung des Angeklagten Stanicke als Bestarbeiter 
im Mai 1953 können bei der Strafzumessung nicht ent
scheidend ins Gewicht fallen. Die Persönlichkeit der 
Angeklagten muß in erster Linie auf Grund der von 
ihnen begangenen Handlungen beurteilt werden. Bei 
den Angeklagten hat sich gezeigt, daß sie gerade in 
einer entscheidenden Situation nicht nur versagt, 
sondern direkt ins Lager der Feinde der Arbeiter
klasse übergelaufen sind und für diese aktiv tätig 
wurden. Bei dem Angeklagten Stanicke war lediglich 
zu berücksichtigen, daß er im Verhältnis zu den an
deren Angeklagten noch nicht über die nötigen E r
fahrungen verfügt, und daß er in jeder Beziehung 
leicht beeinflußbar ist. Daher hat sich der Senat auch 
dem verhältnismäßig geringen Strafantrag der Staats
anwaltschaft angeschlossen.
Die Sühnemaßnahmen ergeben sich aus Art. IX der, 
Kontr.-Dir. 38.
Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 219, 353, 354 
StPO.
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